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50. Jahrgang Nr. 01Donnerstag, 03. Februar 2022

Zeichen der Solidarität und des Ehrenamts
Am 18. Dezember 2021 fand unser erster Impfmarathon in der Lichtenauer Grundschule statt. In der Zeit von 

08:20 bis 14:00 Uhr konnten 320 Impfdosen als Erst-, Zweit- und Boosterimpfung und eine Drive-In-Boosterung 
verabreicht werden. Mit anwesenden Ärzten und zahlreichen Helfern konnte der Tag problemlos gestaltet werden, 
was unter anderem auch an der hervorragenden Vorbereitung lag. Innerhalb von nicht ganz zwei Wochen wurde 
der Impfmarathon organisiert. Notwendig sah das Gemeinderatsgremium diese Aktion besonders aufgrund der 

anstehenden neuen Welle und der noch nicht hochgefahrenen Impfmöglichkeiten am Impfzentrum, um auch einen 
gesellschaftlichen Anteil zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu leisten. 

Ich bedanke mich ganz herzlich bei all den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die am Freitag und Samstag 
etliche Stunden ihrer Freizeit eingebracht haben, um das Vorhaben „Impfmarathon“ gelingen zu lassen. Weiterhin 

danke ich den sieben Gemeinderäten, die spontan zugesagt haben unsere Aktion zu unterstützen. 

Bleiben Sie optimistisch und gesund!

Ihr Markus Nehmer
1. Bürgermeister

Impfaktion des Marktes Lichtenau im Dezember 2021

Foto: Markt Lichtenau
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Wichtiges auf einen Blick

Kontonummern des Marktes Lichtenau:
Sparkasse Ansbach IBAN:  DE72 7655 0000 0000 2344 19
 BIC: BYLADEM1ANS
VR-Bank Mittelfranken West eG Geschäftsstelle Lichtenau
(Gewerbebank) IBAN: DE13 7656 0060 0000 2014 48
 BIC: GENODEF1ANS

Raiffeisenbank Heilsbronn – Windsbach eG
 IBAN: DE25 7606 9663 0003 4140 00
 BIC: GENODEF1WBA
Gemeindewerke Lichtenau
Sparkasse Ansbach IBAN:  DE25 7655 0000 0008 3927 71
 BIC:  BYLADEM1ANS

Rathaus - Öffnungszeiten

BITTE BEACHTEN:
Nächste Ausgabe 02: Donnerstag 03. März 2022
Redaktionsschluss: Montag 21. Februar 2022
Redaktionelle Beiträge (Vereinsnachrichten, Veranstaltungen)
bitte weiterhin an ines.harlacher@markt-lichtenau.de

NEU: Kleinanzeigen, Familienanzeigen und gewerbliche 
Anzeigen senden Sie bitte an die Firma Habewind – 
Werbeagentur Inhaber: Peter Haberzettl, Friedrich-Bauer-Str. 6a, 
91564 Neuendettelsau, Tel: 09874 / 689683, 
Fax: 09874 / 689684, Mail: la@habewind.de

Beiträge, die nach dem 21.02.2022 in Lichtenau eingereicht 
werden, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Den Redaktionsschluss für Ihre Anzeige finden Sie unter:
www.habewind.de

Nächste Sitzungen des Marktgemeinderates:
Donnerstag, 17.02.2022 Beginn: 19.00 Uhr
In der Aula der Grundschule Lichtenau
Donnerstag, 17.03.2022 Beginn: 19.00 Uhr
in der Aula der Grundschule Lichtenau

Nächste Sitzungen des Bauausschusses:
Montag, 14.02.2022 Beginn: 18.30 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus Lichtenau
Montag, 14.03.2022 Beginn: 18.30 Uhr
Sitzungssaal, Rathaus Lichtenau

Bitte reichen Sie Ihre Bauanträge schriftlich bis spätestens eine 
Woche vor dem Sitzungstermin ein, da die Bauanträge vorab von 
der Verwaltung zu prüfen sind. Nur so kann grundsätzlich sicher-
gestellt werden, dass die Bauanträge in der Sitzung behandelt 
werden. Gerne können Sie Ihre Bauanträge auch zusätzlich per 
E-Mail einreichen.

Nächste Notartermine in Lichtenau (Rathaus):
Donnerstag, 03. März 2022
Vorherige Terminabsprache mit dem Notariat ist notwendig.
Notare Dr. Kathrin Maniak & Dr. Andrea Issad
Hauptstraße 5, D-91560 Heilsbronn
Tel.: + 49 (0)9872 – 80560, Mail: http://www.notariat-heilsbronn.de

Bitte beachten Sie beim Besuch der Rathausverwaltung 
folgende Regelungen: 
 
Zutritt nur nach der 3G-Regel:
• die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln,
• das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes als FFP2 

Atemschutzmaske,
• die 3G-Regel. Das bedeutet: Zugang erhalten nur Personen, 

die folgende Voraussetzungen alternativ erfüllen: 
 

• genesen oder vollständig geimpft sind und dies entsprechend 
nachweisen,

• einen negativen Test vorweisen können. Möglich sind hier 
Antigen-Schnelltests (maximal 24 Stunden alt) oder PCR-
Tests (maximal 48 Stunden alt),

• Kinder bis zum sechsten Geburtstag,
• Schülerinnen und Schüler,
• noch nicht eingeschulte Kinder.

Bei Besprechungen oder Terminen die voraussichtlich länger als 
eine halbe Stunde dauern, ist darüber hinaus von genesenen 
oder geimpften Personen vor Ort ein Selbsttest durchzuführen. 
Alternativ kann auch eine Bescheinigung über einen durchge-
führten Antigen-Schnelltest (maximal 24 Stunden alt) oder PCR-
Test (maximal 48 Stunden als) vorgelegt werden. 
Personen, die sich länger als 30 Minuten in der Rathausverwal-
tung aufhalten, müssen sich auch mit der Luca-APP oder einem 
Coronafragebogen registrieren.
 
Zutritt nur mit Terminvergabe:
Aufgrund der aktuellen Coronalage müssen wir weiterhin darauf 
bestehen, dass der Besuch des Rathauses nur noch über eine 
Terminvergabe möglich ist. Ausnahme hiervon ist das Abholen 
von gelben Säcken.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Aufgrund der aktuellen Situation behalten wir uns vor, diese 
Öffnungszeiten kurzfristig einzuschränken!

Montag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr   +  13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Dienstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Mittwoch: 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr   +  13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 Uhr – 12.00 Uhr

Telefon: 09827 / 92 11 0
Fax: 09827 / 92 11 33
Mail: poststelle@markt-lichtenau.de
Internet: www.markt-lichtenau.de

Gemeindebücherei Lichtenau, Schulweg 12
Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrem Besuch über die aktuell gültigen 
Corona-Regelungen.

Öffnungszeiten:
Montag 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 
Mittwoch 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

Kontakt:
Tel.-Nr.: 09827/570 987 7 
E-Mail: buecherei@markt-lichtenau.de 

Wertstoffhof
Öffnungszeiten November – März:
Mittwoch  16.00 – 18.00 Uhr
Samstag  13.00 – 15.00 Uhr

HINWEIS:
Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung (FFP2) ist auch in den In-
nengebäuden des Wertstoffhofes nötig, weiterhin gilt auch im Freien 
der Mindestabstand von 1,5 m und das Tragen einer Mund-Nasenbe-
deckung. (FFP2).

Müllabfuhr:
Restmüll:   Biotonne:
Donnerstag,  17.02.2022 Freitag, 11.02.2022
Donnerstag, 03.03.2022 Freitag, 25.02.2022

Gelber Sack:   Papiertonne:
Montag,  14.02.2022 Freitag, 04.02.2022
    Freitag, 04.03.2022
Ihr persönlicher Abfallkalender im Internet: 
www.landkreis-ansbach.de/buergerservice/abfall.
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Ansprechpartner Kontakt, Telefon
1. Bürgermeister
Markus Nehmer poststelle@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 14
Geschäftsleiter
Thomas Balles thomas.balles@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 16
Vorzimmer Bürgermeister, Amtsblatt, Fremdenverkehr
Ines Harlacher ines.harlacher@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 15
Einwohnermeldeamt, 
Passamt, Friedhof, Rentenangelegenheiten
Daniela Conradt daniela.conradt@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 11
Elke Klein elke.klein@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 12
Kämmerei
Dirk Popp dirk.popp@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 18
Kasse
Eva Hertlein eva.hertlein@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 19
Grund-/Hundesteuer, Pacht, Feldgeschworene
Eva Hofmann eva.hofmann@markt-lichtenau.de
Mo, Di, Do, Fr 09827 / 92 11 21
08:00 - 12:00 Uhr
Gewerbesteuer
Christa Haupt christa.haupt@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 21
Gemeindewerke
Stefan Fischer stefan.fi scher@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 20
Daniela Schmidt daniela.schmidt@markt-lichtenau.de
Di–Fr 09827 / 92 11 17
08:00 - 12:00 Uhr 
Sarah Heusel sarah.heusel@markt-lichtenau.de
Mo 08:00 - 12:00 Uhr 09827 / 92 11 17
Bauverwaltung
Günther Simon guenther.simon@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 23
Birgit Moezer birgit.moezer@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 24
Mario De Falco mario.defalco@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 27
Personalverwaltung
Tanja Schmidt tanja.schmidt@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 26
Projektmanagement
Claudia Blank claudia.blank@markt-lichtenau.de
  09827 / 92 11 0
Ehrenamtlicher Archiv-/Kulturbeauftragter
Gerhard Obenauf gerhard.obenauf@gmx.de
  09827 / 6083
Bauhof
  09827 / 69 74
Kläranlage
Erwin Leuchs 09827 / 92 71 44
Dieter Meier 09827 / 92 71 44
Jugendzentrum
Heike Rosenkranz juz-lichtenau@t-online.de
  09827 / 24 07 40
Grundschule
Martin Schuster sekretariat@grundschule-lichtenau.de
  09827 / 17 93
Fax 09827 / 69 76

Funkalarmierung der Freiwilligen Feuerwehren 
(Probealarm der Sirenen mit Funksteuerung):
Samstag, 05. Februar 2022, in der Zeit von 11.05 bis 11.20 Uhr
Der Alarm wird in folgenden Ortsteilen ausgelöst: Lichtenau, Schlau-
ersbach, Immeldorf, Fischbach, Gotzendorf, Malmersdorf, Oberram-
mersdorf, Unterrottmannsdorf, Wattenbach, Zandt und Herpersdorf.

Außensprechtage 
des Zentrum Bayern Familie und Soziales
Aufgrund der aktuellen Lage ist der Publikumsverkehr in unseren 
Servicezentren bis auf Weiteres ausgesetzt. Der persönliche Kontakt 
ist auf dringende Einzelfälle beschränkt; in diesen Fällen ist das Tragen 
einer FFP2-Maske Pfl icht. 
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

ZBFS – Beratungshotline für Menschen mit Behinderung
Tel.: 0911 928 20 80

Fundgegenstände:
Div. Autoschlüssel und Brillen, Softshelljacke für Kinder
Die Fundgegenstände können in der Gemeindeverwaltung, Zi. E.02 
besichtigt und abgeholt werden.

Bekanntmachung über die Änderung 
der Geschäftsordnung für den Marktgemeinderat
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.12.2021 durch Be-
schluss den § 26a (Sitzungsteilnahme durch Ton-Bild-Übertragung – 
Hybrid-Sitzung) neu in seine Geschäftsordnung aufgenommen. Diese 
Änderung ist mit dem 01.01.2022 wirksam geworden. 

Gleichzeitig hat er in gleicher Sitzung durch Beschluss den § 36 (Art 
der Bekanntmachung) geändert. Diese Änderung wird zum 01.03.2022 
wirksam. 

Die geänderte Geschäftsordnung liegt vom 03.02.2022 bis einschließ-
lich 28.02.2022 während den üblichen Öff nungszeiten in der Rathaus-
verwaltung, Ansbacher Straße 11, 91586 Lichtenau, Zimmer Nr. E.06 
(Herrn Balles) zur Einsicht aus. 

L ichtenau, 02.02.2022
MARKT LICHTENAU

gez.
Markus Nehmer
1. Bürgermeister 

Bekanntmachung:  
Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2022
Vorbehaltlich der Erteilung eines schriftlichen Grundsteuermessbe-
scheides und Grundsteuerbescheides im aktuellen Jahr wird hiermit, 
gemäß § 27 Absatz 3 des Grundsteuergesetzes, die Grundsteuer für 
das Kalenderjahr 2022 in gleicher Höhe wie im Vorjahr festgesetzt. 

Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grund-
steuerbescheid 2022 erhalten, im Kalenderjahr 2022 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2021 zu entrichten haben. Die in 
den zuletzt ergangenen Grundsteuerbescheiden ausgewiesenen Be-
träge und Fälligkeitstage gelten in gleicher Weise für das Kalenderjahr 
2022. Mit dem Tage der öff entlichen Bekanntmachung tritt damit für die 
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Steuerpfl ichtigen die gleiche Rechtswirkung ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Wir bitten Sie, die Grundsteuerraten termingerecht unter Angabe des 
Aktenzeichens und der Personenkontonummer auf eines der Konten 
der Gemeinde Lichtenau zu überweisen. Im Verzugsfall werden Mahn-
gebühren und Säumniszuschläge festgesetzt.
Soweit Abbuchungsaufträge vorliegen, werden die fälligen Beträge 
vom jeweiligen Bankkonto abgebucht.
Die „Nichtabbucher“ weisen wir an dieser Stelle noch einmal auf die 
Möglichkeit zur Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren hin. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Steuerbescheide grundsätzlich wegen 
der Nachweispfl icht aufbewahrt werden müssen. Sollten die Grund-
steuerhebesätze geändert werden oder ändern sich die Besteuerungs-
grundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt.
Die Grundsteuer wird - vorbehaltlich einer anderen Regelung - zu je ei-
nem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August 
und 15. November 2022 fällig. Jahreszahler haben den Gesamtbetrag 
der Steuer am 1.Juli zu entrichten. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Festsetzung, die gegenüber den Grundsteuerpfl ichtigen 
als Grundsteuerbescheid wirkt, kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder 
unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist 
a) schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Markt Lichtenau, Ansba-

cher Str. 11, 91586 Lichtenau einzulegen, oder
b) elektronisch an poststelle@markt-lichtenau.de durch Übermittlung 

eines elektronischen Dokuments mit qualifi zierter elektronischer Sig-
natur über den von der Behörde eröff neten Zugang für elektronische 
Dokumente oder durch Versendung eines signierten elektronischen 
Dokuments mit der Versandart nach § 5 Abs. 5 des De-Mail-Geset-
zes, bei der der Absender sicher im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 2 
De-Mail-Gesetz angemeldet ist.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Kla-
ge beim Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach, Promenade 
24-28, 91522 Ansbach erhoben werden. Für die Klageerhebung 
stehen die unter 2. aufgeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Die 
Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung 
des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer 
Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten (Markt Lichtenau) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: ist die Klage bei dem Bay-
erisches Verwaltungsgericht Ansbach, Promenade 24-28, 91522 
Ansbach oder Postfach 616, 91522 Ansbach schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts, 
oder auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu erheben. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Markt Lichtenau) und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen 
Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden. 
Sofern kein Fall nach §188 VwGO vorliegt wird kraft Bundesrecht in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-

nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Ver-
waltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBI 13/2007) wurde im 
Bereich der Kommunalabgabenrechts ein fakultatives Widerspruchs-
verfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröff net zwischen der 
Widerspruchseinlegung und unmittelbarerer Klageerhebung. Für meh-
rere gemeinsame Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare 
Klageerhebung die Zustimmung aller Betroff enen voraus. 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis 
Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit dieses 
Bescheids nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der angefor-
derten Abgabe nicht aufgehalten. 
Bei einem erfolgreichen Widerspruchentstehen dem Widerspruchsfüh-
rer keine Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurückge-
nommen, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten 
des Widerspruchsverfahrens zu tragen. 
Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Messbescheid und 
Zerlegungsbescheid) können nur durch Anfechtung des Grundlagen-
bescheides, nicht durch Anfechtung des Folgebescheides angegriff en 
werden (§ 251 Abs. 2 AO). Einwendungen, die sich gegen die Steu-
erpfl eicht überhaupt, degen die Höhe des Messbetrages bzw. Zerle-
gungsanteils oder gegen einen Verspätungszuschlag richten, sind also 
beim zuständigen Finanzamt vorzutragen. 

Zusätzliche Information zur Grundsteuer 
Die Gemeinden erheben die Grundsteuer nach den Bestimmungen 
des Grundsteuergesetzes. Die Festsetzung des zuständigen Finanz-
amtes für das jeweilige Grundstück im Einheitswert- und Grundsteu-
ermessbescheid sind für die Gemeinden verbindlich. Einwendungen, 
die sich gegen die Steuerpfl icht überhaupt oder gegen den Steuer-
messbescheid richten, sind deshalb ausschließlich beim zuständigen 
Finanzamt geltend zu machen. 

Hinweise für Grundstücksverkäufen oder sonstigen Eigentumsüber-
gängen während des Jahres:

Der Veräußerer bleibt so lange grundsteuerpfl ichtig, bis das Fi-
nanzamt im Wege der Zurechnungsfortschreibung das Grundstück 
dem neuen Eigentümer steuerlich zugeschrieben und die entspre-
chend geänderte Grundsteuermessbescheide erteilt hat. In der 
Praxis führt dies immer wieder zu Schwierigkeiten, weil die Ertei-
lung der Änderungsbescheide durch das Finanzamt oft erst nach 
dem maßgeblichen Zeitpunkt des Eigentumsübergangs erfolgt. Vor 
dem Erlass neuer Messbescheide kann die Gemeinde die Grund-
steuer aber nicht bereits vom neuen Eigentümer erheben. Selbst-
verständlich erfolgt die Änderungsveranlagung rückwirkend zum 
maßgeblichen Zeitpunkt des Eigentumsübergangs, wobei dem 
Veräußerer evtl. zu viel bezahlte Grundsteuer zurückerstattet wird.
 
In diesem Zusammenhang weisen wir auch darauf hin, dass kraft 
Gesetzes der Steuerübergang immer zum 1. Januar des auf den Ei-
gentumsübergang folgenden Jahres erfolgt. Anderslautende Vereinba-
rungen im Kaufvertrag sind privatrechtlicher Natur, die nur Bedeutung 
im Innenverhältnis zwischen Veräußerer und Erwerber haben und die 
öff entlich-rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht aufheben.

Datenschutzhinweis
Allgemeine Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre 
Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter
www.markt-lichtenau.de/marktgemeinde/info-zum-datenschutz abru-
fen. Weitere Informationen erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem zu-
ständigen Sachbearbeiter. 

Lichtenau, 02.02.2022
MARKT LICHTENAU

gez.
Markus Nehmer
1. Bürgermeister 
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Bericht über die Gemeinderatssitzung 
vom 09.12.2021
Tätigkeitsbericht des gemeindlichen Archivars
Herr Gerd Obenauf, der ehrenamtliche Archivar des Marktes Lichte-
nau, berichtete dem Gremium von seiner Tätigkeit. Anhand von Bildern 
und mitgebrachten Exponaten veranschaulichte er den Inhalt und den 
Zustand des Gemeindearchivs. Sehr viel Zeit seiner Tätigkeit nimmt 
derzeit die Durchsicht der gemeindlichen Registratur und die Über-
führung mit gleichzeitiger Katalogisierung des gemeindlichen Archivs 
in Anspruch. Die Rückführung standesamtlicher Akten von Neuendet-
telsau und die Rückholung des Herpersdorfer Archives sind in naher 
Zukunft geplant. 

1. Bürgermeister Nehmer bedankte sich Herr Herrn Obenauf für seinen 
anschaulichen Bericht und für seine wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit. 

Änderung der Geschäftsordnung des Marktgemeinderates wegen 
der Art der Bekanntmachung
Die Verwaltung wies darauf hin, dass alle Satzungen und Verordnun-
gen im Amtsblatt der Gemeinde bekanntgemacht werden sollen. Dies 
ist in der Geschäftsordnung so geregelt. Die Praxis zeigt nun, dass 
dies in Einzelfällen zu langen Verzögerungen im Verwaltungsverfahren 
führen kann. 

Flurneuordnung 
und Dorferneuerung Schlauersbach 
Markt Lichtenau, Landkreis Ansbach 
Gz. B-A7566-2839 

Schlussfeststellung 
Das Verfahren Schlauersbach wird abgeschlossen 
(§ 149 Flurbereinigungsgesetz). 
Die Ausführung nach dem Flurbereinigungsplan ist bewirkt. Den Be-
teiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsver-
fahren hätten berücksichtigt werden müssen. 
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft Schlauersbach sind abge-
schlossen. Die Teilnehmergemeinschaft erlischt mit der Zustellung der 
unanfechtbar gewordenen Schlussfeststellung. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken 
Philipp-Zorn-Str. 37, 91522 Ansbach 
(Postanschrift: Postfach 619, 91511 Ansbach) 
eingelegt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form 
möglich. Die Einlegung eines Widerspruchs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Hinweis: 
Diese Schlussfeststellung kann innerhalb 
von vier Monaten nach dem Zeitpunkt dieser 
öffentlichen Bekanntmachung auch auf der 
Internetseite des Amtes für Ländliche Entwick-
lung Mittelfranken auf der Seite Projekte in 
Mittelfranken unter 
„Öffentliche Bekanntmachungen in 
Flurneuordnungen und Dorf-erneuerungen“ eingesehen werden. 
(https://www.ale-mittelfranken.bayern.de/137283) 

Eine einfachere und praktikablere Regelung der amtlichen Bekanntma-
chung wäre ein Anschlag an der Gemeindetafel vor dem Rathaus. Dies 
würde den rechtlichen Voraussetzungen genügen. Selbstverständlich 
würden weiterhin alle Bürger über die weiteren 16 Gemeindetafeln 
und das Amts- bzw. Mitteilungsblatt der Gemeinde wie gewohnt infor-
miert werden. Lange Verzögerungen im Verwaltungsverfahren bzw. 
kurzfristig einzuberufende Sondersitzungen könnten so jedoch künftig 
ausgeschlossen werden. 

Das Gremium zeigte sich von den Änderungswünschen der Verwal-
tung überzeugt und beschloss einstimmig die vorgeschlagene Ände-
rung. Sie soll zum 01.03.2022 in Kraft treten. 

Weiterführung der Möglichkeit der Abhaltung von Sitzungen mit-
tels Ton-Bild-Übertragung in der Geschäftsordnung des Markt-
gemeinderates
Aufgrund der Coronapandemie hat der Gesetzgeber die Möglichkeit 
geschaffen, Gemeinderatssitzungen auch in der Form eines Online-
Meeting abzuhalten. Im Jahr 2021 war diese Sitzungsform zulässig, 
wenn 2/3 der Mitglieder des Gemeinderates durch Beschluss damit 
einverstanden waren. Im Jahr 2022 ist hierfür eine Änderung der Ge-
schäftsordnung erforderlich. 

Kritisch wurde diese Form der Sitzungsführung von einem Marktge-
meinderat gesehen, der auf die schwierige Umsetzung der rechtlichen 
Vorgaben hinwies. Danach muss mindestens der Sitzungsleiter in ei-
nem öffentlich zugänglichen Raum anwesend sein und alle Gemeinde-
ratsmitglieder müssen jederzeit visuell und verbal, auch für mögliche 
Zuhörer, wahrnehmbar sein.

1. Bgm. Nehmer stimmte diesen Argumenten zu. Er gab jedoch zu 
bedenken, dass aufgrund der derzeitigen Coronalage Situationen 
denkbar sind, die die Handlungsfähigkeit des Gremiums in Frage 
stellen könnten. Nur in solchen Notsituationen sollte man auf diese 
Sitzungsform zurückgreifen. Er bat deshalb um eine entsprechende 
Formulierung in der Geschäftsordnung. 

Nach einiger Diskussion stimmte der Marktgemeinderat mit einer Ge-
genstimme einer entsprechenden Änderung der Geschäftsordnung zu. 
Danach sind Sitzungen mittels Ton-Bild-Übertragung zulässig, wenn 
dies dringend geboten ist. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn sonst 
eine Beschlussunfähigkeit des Gremiums drohen würde, weil nicht die 
erforderliche Anzahl an Sitzungsteilnehmer vorhanden ist. 

Bestellung zweier weiterer stimmberechtigter Vertreter für Ver-
bandsversammlungen des Zweckverbandes IT-Franken
Einstimmig beschloss der Marktgemeinderat den Kämmerer und den 
Geschäftsstellenleiter der Verwaltung als weitere Vertreter mit Stimm-
recht bei den Verbandsversammlungen des oben genannten Zweck-
verbandes zuzulassen. Diese Maßnahme soll zu einer gesicherten 
Wahrung der Interessen der Marktgemeinde in den Zweckverband 
und zu einer höheren Handlungsfähigkeit des Zweckverbandes selbst 
führen. 

Stellungnahme des Marktes Lichtenau zur 29. Änderung des Re-
gionalplans der Region Westmittelfranken im Teilkapitel Wind-
energie
Einstimmig stellte das Gremium fest, dass der Markt Lichtenau von 
den 29. Änderungen des Regionalplans der Region Westmittelfranken 
nicht betroffen ist. Zuvor legte die Verwaltung dar, dass alle in diesem 
Verfahren vorgeschlagene Änderungen nicht im Einzugsgebiet des 
Marktes Lichtenau liegen.

Digitalpakt Schule – beratende und unterstützende Leistungen 
durch das Planungsbüro 3Plan AG, Kulmbach

Die Verwaltung informierte das Gremium darüber, dass im Rahmen 
der Förderungen durch den Digitalpakt Schule eine Fördersumme in 
Höhe von 57.757 € für die Grundschule Lichtenau vorgesehen ist, die 
noch nicht abgerufen wurde. Die Antragsfrist zur Förderung läuft Mitte 
nächsten Jahres aus. Da bei der Bedarfsanalyse und Ausschreibung 
bzw. bei der Förderbeantragung der einzelnen Maßnahmen viele Vor-
gaben zu beachten sind, schlägt Sie vor, hierzu das Fachbüro 3Plan 
AG zu beauftragen. 
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Dieses Büro hat sich auf die Umsetzung des Digitalpaktes Schule 
spezialisiert und war schon für viele Schulen unterschiedlichster Größe 
tätig. Darunter befand sich auch eine Schule einer Nachbargemeinde, 
die gute Erfahrungen mit diesem Büro sammeln konnte. Für eine erste 
Analyseplanung veranschlagt es pauschal 3.500 €. 

Der Marktgemeinderat stimmte einstimmig einer Analyseplanung 
durch dieses Büro zu. Weitere Schritte zur Umsetzung des Digital-
paktes sollen nach diesem ersten Planungsschritt erfolgen. 

Bauanträge
Einstimmig stimmte der Marktgemeinderat dem Ausbau eines Dachge-
schosses und der Errichtung eines Carports im Von-Redwitz-Weg zu. 
Damit verbunden war auch eine Befreiung von der Garagenstellplatz-
verordnung. Das Gremium hatte keine Bedenken diese Befreiung zu 
erteilen, da die Sicht auf die öffentliche Verkehrsfläche dadurch nicht 
beeinträchtigt wird. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgten, schloss der 
1. Bürgermeister die Sitzung. 

Bericht über die Gemeinderatssitzung 
vom 20.01.2022

Nach Abhalten einer Gedenkminute für den verstorbenen Altlandrat 
Herrn Schwemmbauer trat der Marktgemeinderat in die Tagesordnung 
ein. 

Beschlussfassung über die im Jahr 2022 geplanten Straßensa-
nierungen
Bauamtsleiter Simon stellte dem Marktgemeinderat die im Jahr 2022 
geplanten Straßensanierungsmaßnahmen vor. Dieser Vorschlag wur-
de einstimmig genehmigt. Er beinhaltet unter Anderem den Asphalt-
deckenbau und die Herstellung der Gehwege im Altort im Bereich der 
durchgeführten Kanalsanierungen. Die Herstellung der Entwässe-
rungsrinne und des Asphaltdeckenbau in der Birkenallee, aber auch 
den Asphaltdeckenbau im Baugebiet Storchennest und im Bereich des 
Einmündungsbereiches an der AN 14 der Gemeindeverbindungsstra-
ße nach Zandt. Insgesamt werden hierfür Mitteln in Höhe von 494.000 
€ veranschlagt. 

Im Zuge der Bauarbeiten im Altort soll der Rosengarten aufgewertet 
werden. Gegen eine in den ersten Planungen vorgesehene niedrige 
Hecke wurden Einwendungen erhoben. Hier war man der Ansicht, 
dass sie das Blickfeld zur Festung stören könnte. Einigkeit bestand 
jedoch darin, dass in den kommenden Jahren noch weitere, dringend 
Maßnahmen, zur Erhaltung des gemeindlichen Straßen- und Wege-
netzes, anstehen. 

Bekanntgaben
Unter diesem Tagesordnungspunkt gab der 1. Bürgermeister ein 
Dankschreiben der Stadt Bad Münstereifel für die Spenden der Kern-
frankenkommunen und der Gemeinderäte*innen aufgrund Hochwas-
serkatastrophe bekannt. Außerdem wurde auf die Online-Beteiligung 
an der lokalen Entwicklungsstrategie LES Rangau hingewiesen. 

Zu einem Antrag der Grünen-Fraktion zum Eintrag von Plastikmüll in 
die Umwelt, im Bereich des Gewerbegebietes A6 nahm die Verwaltung 
ausführlich Stellung. Hier sollte einer der vermeintliche Verursacher auf 
das Problem hingewiesen werden. 

Ebenso wurde ein weiterer Antrag der Grünen-Fraktion zur Einhaltung 
der Grünordnungspläne in den Baugebieten diskutiert. Auch wenn hier 
die Einflussmöglichkeiten der Verwaltung begrenzt sind, sollten die 
Bürger doch auf dieses Problem aufmerksam gemacht und wenn not-
wendig auf die Einhaltung bestanden werden. 

Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich der 1. Bürgermeister bei 
allen freiwilligen Helfern des Lichtenauer Impfmarathons. Außerdem 
wurde noch eine Anfrage zur Reduzierung des Baumbestandes am 
Roggenberg gestellt. 

Bericht über die Bauausschusssitzung 
vom 10.01.2022

Spielplatz Immeldorf;
Bauamtsleiter Günther Simon stellt dem Gremium die Planungen für 
den Spielplatz vor. 
Ein Termin mit der Interessengemeinschaft der Immeldorfer Bürger 
findet am 28.01.2022 statt. Dort werden die Planungen nochmals er-
läutert.

Von der Verwaltung wird ein Förderantrag ausgearbeitet und beim 
Regionalbudget Kernfranken eingereicht. Die maximale Förderung 
könnte 10.000 Euro betragen, falls eine Förderzusage erteilt wird. Die 
Die Ausführung und Errichtung des Spielplatzes erfolgt unabhängige 
von einer Förderzusage.

Heimatmuseum Lichtenau
Bauamtsleiter Günther Simon berichtet über die Arbeiten am Heimat-
museum. 

Aktuell ist die Neueindeckung des Daches mit den Spenglerarbeiten 
fast abgeschlossen. Mit der Fassadensanierung wurde begonnen. Im 
Frühjahr sind der Austausch der Fenster und die gesamtheitliche Fas-
sadensanierung geplant. Es folgt noch die Erneuerung der Haustüren 
beiderseits der Tordurchfahrt, die Anbringung einer Blitzschutzanlage 
einschließlich Erdung und die Durchführung einiger kleinerer Arbeiten. 

Bauleitplanung von Nachbargemeinden
Der Markt Lichtenau wurde an dem Bauleitplanverfahren „Aufstellung 
Bebauungsplan Nr. 8b mit integriertem Grünordnungsplan „Gutenberg-
straße“ beteiligt. 
Der Gemeinde Sachsen b. Ansbach beteiligt. Der Bauausschuss war 
der Ansicht, dass die Belange des Marktes Lichtenau nicht berührt 
werden

Behandlung von Bauanträgen
Umbau eines bestehenden Einfamilienwohnhauses in Büschelbach. 
Errichtung eines Balkons am bestehenden Wohnhaus in Immeldorf
Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. 

Bekanntgabe einer Vorlage im 
Genehmigungsfreistellungsverfahren
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in Schlauersbach im 
Baugebiet 

Bekanntgaben:
Breitbandanschluss Rathaus
Die Telekom wurde vom Bauausschuss in der Sitzung vom 16.08.2021 
mit der Glasfasererschließung des Rathauses beauftragt. Ausführung 
ist bei der Telekom im Jahr 2022 eingeplant.

Abwasseranlage
Im Zuge der Kanalerneuerung im Bereich der Birkenallee wurde die 
bestehende Pumpstation in Fließrichtung an das neue Kanalnetz an-
geschlossen und Vorkehrungen zur Umbindung am Pumpschacht ge-
troffen. Die bestehenden Stahl-/ Gussleitungen im Pumpschacht sind 
bauzeitlich und min. 30 – 40 Jahre alt. Die Leitungen werden im Zuge 
der Umbindung erneuert.

Bericht über die Sitzung
des Bauausschusses
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Ka nalbaumaßnahmen – Ermittlung der beitrags-
pfl ichtigen Grundstücks- und Geschossfl ächen; 
Information über den aktuellen Sachstand und den 
in Kürze startenden Fragebogenversand
Der Markt Lichtenau betreibt die öff entliche Einrichtung zur Abwasse-
rentsorgung für rund 1.500 Anschlussnehmer.

Wie bereits in mehreren Amtsblättern der Jahre 2020 und 2021 berich-
tet, investiert der Markt Lichtenau aktuell erhebliche Summen in die 
Verbesserung seiner Abwasseranlage. Hierbei besteht die Möglichkeit 
für einen nicht unerheblichen Teil der Investitionen staatliche Förder-
gelder zu erhalten. 

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Abwassermaßnahmen:

1. Überleitung des Abwassers vom Ortsteil Immeldorf zur Kläranlage 
in Lichtenau

2.  Neubau eines Trennsystems und Neubau eines Schmutzwasser-
kanals und eines Regenrückhaltebeckens im Ortsteil Boxbrunn

3. Neubau eines Trennsystems und Errichtung von zwei Regenrück-
haltebecken in der bestehenden Kläranlage im Ortsteil Oberram-
mersdorf, sowie die Renaturierung des Herrenbächleins an der 
Regenwassereinleitestelle und Neubau eines Schmutzwasserka-
nals zum Pumpwerk Zandt

4. Kanalauswechslungen in der Birkenallee, Badstraße und im Altort 
(Kernort Lichtenau)

Der Markt Lichtenau rechnet für die Maßnahmen mit einem Investi-
tionsvolumen von ca. 4,6 Mio. € und mit einer staatlichen Förderung 
von ca. 2,9 Mio. €. Ein Teil der Investitionen, die nicht durch staatliche 
Förderungen abgedeckt werden, sollen über einen einmaligen Verbes-
serungsbeitrag von den angeschlossenen Grundstückseigentümern, 
der Rest über die Abwassergebühr erhoben werden.

Um den damit entstehenden Aufwand gerecht auf alle Anschlussneh-
mer zu verteilen, ist der Markt Lichtenau verpfl ichtet, alle beitrags-
pfl ichtigen Grundstücks- und Geschoßfl ächen vollständig und aktuell 
zu ermitteln.

Um zu vermeiden, dass jedes Grundstück für die Ermittlung betreten 
und ein Termin mit jedem Eigentümer vereinbart werden muss, wurde 
das gesamte Gemeindegebiet mit einer präzisen Vermessungs-Droh-
ne befl ogen. Die Grundstückseigentümer erhalten voraussichtlich im 
Februar 2022 durch das vom Markt Lichtenau beauftragte Ingenieurbü-
ro Seidl & Partner aus Dachau einen Fragebogen zu ihrem Grundstück 
zugesandt. Wir bitten Sie, die ermittelten Daten in diesem Fragebogen 
zu kontrollieren und ggf. durch eigene Angaben zu vervollständigen.

Anschließend werfen Sie bitte den unterschriebenen Fragebogen in 
den Briefkasten am Rathaus des Marktes Lichtenau, Ansbacher Stra-
ße 11 ein.

Nach der Rücksendung verarbeitet das mit der Vermessung beauftrag-
te Ingenieurbüro Ihre Angaben. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Ingenieurbüro. 
Die entsprechenden Kontaktdaten werden Ihnen in dem Anschreiben 
des Ingenieurbüros mitgeteilt. Sollten Sie inzwischen nicht mehr Eigen-
tümer des betroff enen Flurstücks sein bitten wir Sie, den Fragebogen 
an den neuen Eigentümer weiterzuleiten. 

Aussagen über die Höhe des individuell je Anwesen zu zahlenden 
Verbesserungsbeitrages, können zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht 
getroff en werden.

Sachbeschädigungen beim Markt Lichtenau
Leider mussten unsere Mitarbeiter 
des Bauhofes wieder einmal Sach-
beschädigungen von Gemeindeei-
gentum feststellen. 
So wurde ein neu gepfl anzter 
Baum in der Nähe des Freibades 
mutwillig abgeknickt. Auch die 
Scheibe des Buswartehäuschens 
am Festplatz ist dem Vandalismus 
zum Opfer gefallen. 
Diese und anderer Sachbeschädi-
gungen werden von der Gemein-
deverwaltung konsequent zur 
Anzeige gebracht. 
Wer sachdienliche Hinweise zu 
den geschilderten Vorfällen ma-
chen kann, sollte sich umgehend 
bei der Gemeindeverwaltung, Herr 
Balles (Tel. 09827/9211-16), oder 
bei der Polizeiinspektion Heils-
bronn melden.

Fotos: Gemeindeverwaltung 
Markt Lichtenau

Kläranlage

Fotos: Markt Lichtenau/Dieter Meier

Sachgemäße Entsorgung Ihrer Abwässer
In unserer Kläranlage kommen alle Abwässer an, die in den Kanal ein-
geleitet werden. Dabei können bestimmte Fremdstoff e - insbesondere 
die aus den häuslichen Abwässern - meist sehr aufwändige und damit 
kostenintensive Reinigungsverfahren verursachen.

Leider hatten wir in letzter Zeit wieder häufi ger Störungen in den 
Pumpwerken, da sich u. a. sogenannte „Verzopfungen“ gebildet hatten 
(siehe Bilder), die z.B. zum Ausfall der Pumpen führen können. Das 
Phänomen dabei ist, dass sich ganz dicke Klumpen an der technischen 
Anlage bilden, wie bei den Knethaken in einem zu festen Kuchenteig. 
Die Pumpen müssen dann durch das Kläranlagenpersonal ausgebaut 
und gereinigt werden. Dies ist sehr zeit- und kostenaufwändig. Sie 
können also aktiv helfen, diese Kosten zu vermeiden, indem Sie darauf 
achten, was Sie in die Kanalisation einbringen. 

Folgende Dinge dürfen bitte NICHT 
in die Kanalisation eingeleitet werden:
Ölpfl ege-, Lotionspfl ege- und Reinigungstücher, Tampons und Binden
Fette (jeglicher Art), Kleidung (jeglicher Art), Putzlumpen
Feste Stoff e, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand, 
Kies, Faserstoff e, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Küchen-
abfälle, Schlachtabfälle, Hefe, fl üssige Stoff e die erhärten
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Absetzgut, Schlämme oder Aufschwemmungen aus Vorbehandlungs-
anlagen, Räumgut aus Grundstückskläranlagen (gilt auch für den In-
halt von stillgelegten 3-Kammer-Gruben) und Abortgruben
Feuergefährliche oder zerknallfähige Stoff e wie Benzin, Benzol, Öl
Infektiöse Stoff e, Medikamente, Farbstoff e, soweit sie zu einer deut-
lichen Verfärbung des Schmutzwassers in der Sammelkläranlage 
oder des Gewässers führen, Lösemittel, Schmutzwasser oder andere 
Stoff e, die schädliche Ausdünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten 
können, Grund- und Quellwasser, Zigarettenstummel, Batterien

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Telefonische Baby- und Kleinkindsprechstunde 
für Eltern im Landkreis Ansbach

v.l.n.r. Anita Neudert und Yvonne Eckstein von der Koordinierenden Kinder-
schutzstelle (KoKi) im Landkreis Ansbach mit den Beraterinnen der telefo-
nischen Baby- und Kleinkindsprechstunde Carmen Schwab und Melanie 
Dumke (Familienhebammen) und Jessica Rosner (Familienkinderkranken-
schwester).                       Foto: Landratsamt Ansbach/ Josephine Georgi

Die Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKi) im Landkreis Ansbach 
bietet neu eine telefonische Baby- und Kleinkindsprechstunde an. 
Eltern aus dem Landkreis Ansbach mit Kindern von 0 bis 3 Jahren 
erhalten hier Beratung zu allen Themen rund ums Baby und Kleinkind. 
Erfahrene Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern 
stehen dafür bereit. 

Die Beratung ist kostenfrei und auf Wunsch anonym. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Es gibt zwei Sprechzeiten pro Woche, Dienstag 
von 17 bis 18.30 Uhr unter der Telefonnummer 0172/1482551 sowie 
Mittwoch von 9 bis 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 0172/1492271.

Die ersten Lebensjahre ihres Kindes sind für viele Eltern eine große 
Herausforderung – doch gerade diese sind für den Aufbau und die 
positive Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung sehr wichtig. „Für ei-
nen guten Start ins Kinderleben“ lautet das Leitmotiv der KoKi. Um 
Mütter und Väter in dieser Zeit zu begleiten, wurde das neue Angebot 
aufgebaut. Als Ergänzung zur Hebammenversorgung und den kinder-
ärztlichen Untersuchungen können Eltern Informationen und Rat, etwa 
zu den Themen Schlafen, Ernährung, Pfl ege, Entwicklung oder bei 
Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind, in der Telefonsprechstunde 
erhalten. Durch die Erfahrung und Vernetzung der Familienkinder-
krankenschwestern und Familienhebammen mit der KoKi im Land-
kreis Ansbach ist bei Bedarf auch eine Vermittlung zu einer geeigneten 
Fachstelle möglich, wenn die Eltern dies wünschen. 

Ziel der KoKi ist es, Familien mit Babys und Kleinkindern niedrig-
schwellige Unterstützung anzubieten, damit aus Sorgen keine Pro-
bleme werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen 
pandemischen Entwicklungen ist die telefonische Beratung ein kon-
kretes und unabhängiges Angebot.

Stressfreier Umstieg auf die Bahn

Landrat Dr. Jürgen Ludwig, Martin Huber von der Gemeinde Petersaurach 
und VGN-Geschäftsführer Andreas Mäder (von links) erläuterten die Vor-
teile der digitalen Parkplatzanzeige an der Bundesstraße 14.   
               Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Jeder kennt sie, keiner mag sie: Die oft nervenzehrende Suche nach 
einem Parkplatz. Mit einem Pilotprojekt im Landkreis Ansbach arbeitet 
der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) daran, freie Parkplät-
ze sichtbarer und den Umstieg auf öff entliche Verkehrsmittel wie die 
S-Bahn einfacher zu machen.

„In einem ersten Schritt wurde die P+R-Anlage an der S-Bahnstation 
Petersaurach-Nord mit Kamerasensoren ausgestattet, um die ein- und 
ausfahrenden Fahrzeuge anonym zu erfassen“, erklärt Landrat Dr. 
Jürgen Ludwig. Andreas Mäder, Geschäftsführer des VGN, ergänzt: 
„Das System ermittelt in Echtzeit, wie viele freie Parkplätze vorhanden 
sind. Diese Information steht dann für verschiedene Auskunftssysteme 
zur Verfügung.“

Schon jetzt werden die Daten von Petersaurach-Nord für eine digitale 
Anzeigetafel an der Bundesstraße 14 in Richtung Nürnberg genutzt. 
Diese gibt Auskunft, wie viele Parkplätze aktuell an der Station Pe-
tersaurach-Nord frei sind. Damit soll nicht nur der Umstieg auf die S-
Bahn erleichtert werden. Martin Huber, Geschäftsleiter der Gemeinde 
Petersaurach, rechnet auch insgesamt mit weniger Parksuchverkehr 
und weniger „wildem Parken“. Und wer ursprünglich mit dem Auto in 
die Stadt fahren wollte, überlegt sich auf diese Art und Weise kurzfristig 
eventuell doch, auf das öff entliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das 
spart Kohlendioxid ein und entlastet die Innenstädte.

Der VGN will die Informationsmöglichkeiten demnächst erweitern. Zu-
künftig können sich Fahrgäste bei Fahrplanauskünften auf der VGN-
Website www.vgn.de sowie in der App „VGN Fahrplan & Tickets“ ihre 
Verbindungen unter Einbeziehung freier P+R-Stellplätze anzeigen las-
sen. Sukzessive werden dann alle 130 P+R-Anlagen im Gebiet des 
VGN einbezogen. Wenn keine Echtzeit-Daten ermittelt werden, wird 
die Belegung der Plätze anhand vorhandener Zähldaten prognosti-
ziert, erklärt VGN-Geschäftsführer Mäder. Für die Zukunft ist geplant, 
die freien P+R-Plätze auch auf den Navigationsgeräten in den Autos 
anzuzeigen.

„In dieser Pilotphase kann die Technik vor Ort getestet werden“, betont 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Das Projekt, an dem auch der Landkreis 
Fürth mit dem Bahnhof Roßtal und neben dem VGN auch der Münch-
ner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) teilnehmen, wird vom Freistaat 
Bayern gefördert. Letztlich soll geprüft werden, ob das System auf 
ganz Bayern ausgeweitet werden kann.

Für das Projekt „P+R 4.0“ in Petersaurach werden rund 32.500 Euro 
investiert, größtenteils vom Freistaat Bayern. Der Landkreis übernimmt 
rund 6.500 Euro und die jährlichen Wartungskosten in Höhe von rund 
500 Euro. Die Gemeinde Petersaurach ist für die Stellplätze und deren 
Detektion zuständig. „Es geht darum, möglichst viel Verkehr vom Pkw 
auf die öff entlichen Verkehrsmittel zu lenken. Für die Verkehrswende 
und mehr Klimaschutz nutzen wir auch die Möglichkeiten der Digitali-
sierung“, so Landrat Dr. Jürgen Ludwig abschließend. 



9Amts- und Mitteilungsblatt Markt Lichtenau (Ausgabe 01-2022)

Nachrichten anderer Stellen

Start der Online-Auskunft für Bauherren 
zum 1. Januar 2022
Im Rahmen der Digitalisierung des Bauamtes bietet das Landratsamt 
Ansbach den Bürgerinnen und Bürgern an, sich bei Bauanträgen und 
Anträgen auf Vorbescheide, die ab dem 01. Januar 2022 im Landrat-
samt Ansbach eingehen, auf elektronischem Wege digital über den ak-
tuellen Bearbeitungsstand des jeweiligen Bauverfahrens informieren 
zu können. Bauherren haben damit die Möglichkeit, sich unabhängig 
von den Öff nungszeiten des Landratsamtes bequem von zu Hause 
aus tagesaktuell zu informieren.

Auf der neuen digitalen Auskunftsplattform wird dargestellt, inwieweit 
die von den Bauherren vorgelegten Unterlagen vollständig sind, wel-
che Träger öff entlicher Belange zu welchem Zeitpunkt beteiligt wurden 
und ob bereits eine Stellungnahme von den Trägern öff entlicher Be-
lange zurückgekommen ist, beziehungsweise welche noch ausstehen. 

Im Rahmen der Eingangsbestätigung für das jeweilige Bauverfahren 
erhalten die Bauherren eine Kennung, mit der sie sich bei der Online 
Bauherren-Auskunft anmelden können. Diese ist unter www.landkreis-
ansbach.de zu fi nden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin nur die ausgehenden 
Schreiben und Bescheide des Bauamtes maßgeblich und rechtlich 
bindend sind. Die Auskunft dient vorrangig als Informationsquelle zum 
aktuellen Sachstand des Bauverfahrens.

Bürgermeisterchor 
im Landkreis Ansbach spendet 2000 Euro

Im Namen des Bürgermeisterchores im Landkreis Ansbach übergab 
Vorsitzender Klaus Miosga (links) die Spenden an Eva Zein (Dritte von 
links) vom Feuchtwanger Familienprojekt sowie an Irene Becker und Eri-
ka Genthner (Vierte und Fünfte von links) von der Nachbarschaftshilfe 
„Hand in Hand Schillingsfürst“. Landrat Dr. Jürgen Ludwig (rechts) und 
Bürgermeister Michael Trzybinski (Zweiter von links) freuten sich für die 
Spendenempfänger.           Foto: Landratsamt Ansbach/Fabian Hähnlein

Mit einer Spende von jeweils 1000 Euro unterstützt der Bürgermeis-
terchor im Landkreis Ansbach die Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand 
Schillingsfürst“ und das „Feuchtwanger Familienprojekt – Generatio-
nen verbinden“. „Wir wollen Menschen, die etwas Besonderes leisten, 
mit unserer Spende unterstützen“, sagte Kreisrat Klaus Miosga, Vor-
sitzender des Bürgermeisterchores. Die Spenden-Vorschläge kamen 
von den Bürgermeistern Michael Trzybinski (Schillingsfürst) und Pa-
trick Ruh (Feuchtwangen) und wurden vom Verein einstimmig gebilligt. 
Landrat Dr. Jürgen Ludwig, der selbst förderndes Mitglied ist, dankte 
dem Bürgermeisterchor, „der in einer schwierigen Zeit seine soziale 
Mission weiterverfolgt“.

Die Aktiven der Nachbarschaftshilfe „Hand in Hand Schillingsfürst“ 
unterstützen ihre Mitbürger mit Fahrten zu Einkäufen, Arztbesuchen 
oder Impfterminen. Sie nehmen sich Zeit zum Zuhören, begleiten bei 
Spaziergängen und unterstützen bei täglichen Erledigungen. In der 
Vorweihnachtszeit werden auch Mützen, Stirnbänder, Schals, Strümp-
fe und vieles mehr gestrickt, berichteten erste Vorsitzende Irene Be-
cker und Stellvertreterin Erika Genthner, als sie sich für die Spende 
bedankten.

Mit dem Feuchtwanger Familienprojekt wird im Dekanat Feuchtwangen 
ein Schwerpunkt auf die Familienarbeit gesetzt. „Alle Generationen 
sollen mit ihren Bedürfnissen, Wünschen, Stärken und Lebensthemen 
erreicht werden“, sagte Projektleiterin Eva Zein in ihren Dankesworten. 
Mit der fi nanziellen Unterstützung des Bürgermeisterchores konnte 
unter anderem die digitale Veranstaltung für Frauen in Familienver-
antwortung („Prime Time für mich“) umgesetzt werden und auch zu 
Weihnachten wird es wieder eine Aktion für alleinstehende Menschen 
geben, kündigte Eva Zein an.

Der Bürgermeisterchor im Landkreis Ansbach besteht seit 32 Jahren. 
Mit den aktuellen Spenden habe man bisher insgesamt knapp 180.000 
Euro an Vereine und Institutionen ausgereicht, berichtete Klaus Mi-
osga.

Spendenübergabe der Raiff eisenbank Heilsbronn-
Windsbach eG:
Unterstützung für Vereine und Organisationen in 
der Region

v.l.n.r.: Joachim Vogl, Marktbereichsleiter, Friedrich Bauer, 2. Bürgermeister 
von Lichtenau, Bernd Meyer, 1. Bürgermeister von Sachsen b.A., Martin 
Käßer, Bankvorstand.     Foto: Alfred Nachtrab

Sachsen b. A. 
Die Raiff eisenbank Heilsbronn-Windsbach eG unterstützt als lokale 
Genossenschaftsbank seit jeher kommunale, soziale und gemeinnüt-
zige Projekte in der Region.
So entspricht es auch seit vielen Jahren einer guten Tradition der 
Bank, zum Jahresende Spenden an Vereine und gemeinnützige Ein-
richtungen in den drei Hauptgeschäftsstellen Windsbach, Heilsbronn 
und Dietenhofen zu überreichen.

Da die Veranstaltungen in diesem Jahr coronabedingt nicht mit den 
Vereins- und Organisationsvertretern stattfi nden konnten, nahmen nun 
der 2. Bürgermeister von Lichtenau, Friedrich Bauer, und der 1. Bür-
germeister von Sachsen bei Ansbach, Bernd Meyer, die Spenden in 
Höhe von 8.300,- Euro für die örtlichen Vereine in Sachsen, Lichtenau 
und Umgebung von Bankvorstand Martin Käßer und Marktbereichslei-
ter Joachim Vogl entgegen. Die Vereine und Organisationen würden 
ganz besonders auch in Zeiten von Corona einen großartigen Beitrag 
für unsere Gesellschaft leisten, so Bankvorstand Käßer. Der Einsatz 
und das Engagement der Ehrenamtlichen seien enorm wertvoll für die 
Region und deren Menschen. Dies wolle man in einem leider weiterhin 
von der Pandemie gezeichneten Jahr 2021 tatkräftig unterstützen und 
anerkennen.

Die Spenden erfolgen aus dem Zweckertrag Gewinnsparen der bayeri-
schen Volks- und Raiff eisenbanken, wodurch viele soziale, gemeinnüt-
zige und karitative Einrichtungen in ganz Bayern unterstützt werden. 
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SVLG
Vorzeitige Altersrenten
Anrechnung des Hinzuverdienstes bleibt weiterhin ausgesetzt

Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssiche-
rung der Landwirte (AdL) bleiben auch im Jahr 2022 die Hinzu-
verdienstregelungen ausgesetzt.

Bei etwa 4.000 von insgesamt 115.000 Rentenbeziehern müsste die 
Landwirtschaftliche Alterskasse ohne die Aussetzung der Regelungen 
das Einkommen bei deren vorzeitigen Altersrenten berücksichtigen.
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird in der AdL 
weiterhin bis Ende des Jahres 2022 bei vorzeitigen Altersrenten Hin-
zuverdienst nicht angerechnet.
Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung bleiben die angehobe-
nen Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten bis Ende des 
Jahres 2022 bestehen.

Fachakademie Triesdorf
Infoangebote der Fachakademie Triesdorf 
Die Fachakademie Triesdorf bietet für Hauswirtschafter/Hauswirtschaf-
terinnen, Köche/Köchinnen, Hotelfachfrauen/Hotelfachmänner und 
weitere vergleichbare Berufe die Fortbildung zum Betriebswirt/zur 
Betriebswirtin für Ernährungs- und Versorgungsmanagement an. 

Am Samstag, 5. Februar 2022 um 10.00 Uhr und 
am Donnerstag, 10. Februar 2022 um 19.00 Uhr 

werden dazu Online-Infoveranstaltungen angeboten. 

Dabei berichten Lehrkräfte und Studierende über den Fortbildungs-
weg, die beruflichen Perspektiven und die Besonderheiten der Tries-
dorfer Fachakademie im Weißen Schloss. Fragen beantworten wir 
gerne im Chat. 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung unter: 
www.fachakademie-triesdorf.bayern.de oder per mail direkt an 
poststelle@fak-td.bayern.de. 
Den Link zur Teilnahme senden wir Ihnen dann zu.

EUTB® Ansbach
Beratungsangebot für 
Menschen mit Behinderung
Die Ergänzende unabhängige Teilhabe-
beratung (EUTB®) für Stadt und Landkreis Ansbach berät zu allen 
Themen, die mit Behinderung, Inklusion und Teilhabe zu tun haben. 

Die EUTB berät: 
Menschen mit Behinderung
Menschen, die von Behinderung bedroht sind
Angehörige von Menschen mit Behinderung
Sowie Fachkräfte, die mit Menschen mit Behinderung im Kontakt ste-
hen 

Dabei bieten wir neben ganz allgemeiner Beratung rund um das The-
ma Behinderung auch ganz konkrete Hilfe: z. B. bei der Antragstellung 
von Leistungen, Schwerbehinderten-Ausweis, Reha-Maßnahmen, As-
sistenzangeboten und vielem mehr. 
Die Beratung ist kostenlos und erfolgt unabhängig vom Träger. Die 
Wahl von Dienstleistungen und Angeboten trifft allein der Ratsuchen-
de. 

Wir bieten Außensprechtage in Rothenburg o.d.Tbr. und Feuchtwan-
gen an. Unsere Beratungsstellen sind barrierefrei. 

Eine telefonische Terminvereinbarung ist unter der Telefonnummer 
0981 977 758-50 oder per Mail eutb@eutb-ansbach.de erforderlich.  

Kontakt:   EUTB Ansbach im TREFFPUNKT Lebenshilfe | Karlstr. 7 | 
91522 Ansbach Tel: 0981 977 758 50 | E-Mail: eutb@eutb-ansbach.de.
Weitere Infos unter: www.eutb-ansbach.de

Öffnungszeiten Deutsche Post Filiale in Lichtenau
Rutzendorfer Weg 8, 91586 Lichtenau

Öffnungszeiten:
Montag 15:00 - 17:00 Uhr
Dienstag 15:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr

Die Kulturspalte

Schauen Sie mal rein in: 
„Mediales zu Lichtenau“
Bereits aus dem Jahre 1974 finden wir auf You Tube einen interessan-
ten Kurzfilm. Im Rahmen einer Fernsehserie tritt der Schlagersänger 
Heino zusammen mit einem Kinderchor in Lichtenau auf. Mit Gitarre 
und dem Lied „vom Barette schwankt die Feder“ auf den Lippen um-
rundet Heino die Kasematten unsere Burg. Nach Angaben des frü-
heren Kämmerers Herrn Hillmann fand dieses Ereignis jedoch erst 
im Sommer 1975 statt. Wie im Kassentagebuch auch verzeichnet, 
erhielt unsere Gemeinde 100.- DM Aufwandsentschädigung von der 
Fernsehgesellschaft.
Genießen Sie dieses einmalige Musikdokument unter: youtube vom 
barette schwankt die feder

Einen weiteren fast dreiminütigen Clip finden Sie im Internet unter 
dem Titel „Markt Lichtenau ein Ort zum Leben“. Der Film begleitet 
eine junge Familie auf ihrem Rundgang durch unsere Marktgemeinde. 
Ob die dargestellte Familie in Lichtenau wohnt, ist mir nicht bekannt.
Wie schön unser Ort doch ist, finden Sie unter: youtube markt lichtenau 
ein ort zum leben.

Eine kleine Burgführung unter dem Titel „hinter den Mauern der Fes-
tung Lichtenau“ erleben Sie in einem kurzen Videobeitrag. Gedreht 
wurde dieser im Jahr 2017 von Studenten der Hochschule Ansbach, 
Fachrichtung Journalismus. Als Führer fungiert unser Kulturbeauftrag-
ter.
Wenn es Sie interessiert, suchen Sie in: youtube hinter den mauern 
der festung lichtenau/ frankensein

Seit 2017 bereichern die Lichtenauer Ritterspiele das Kulturleben un-
serer Gemeinde. Auch zu diesem Event gibt es Filmdokumentationen.
Schauen Sie doch mal rein in: youtube ritterspiele lichtenau

Unser Mitbürger Kreisheimatpfleger Helmut Baer ist ein fachkundiger 
Erzähler fränkischer und auch Lichtenauer Geschichten. Er betreibt 
sogar einen eigenen You Tube Kanal. Dort erfahren Sie den wahren 
fränkischen Hintergrund zu dem bekannten Kinofilm „Via Mala“ mit 
Mario Adorf. In einem weiteren Video von Helmut Baer beeindruckt 
die Erzählung des 1823 im Kriminalzuchthaus Lichtenau geborenen 
Dichters Oskar von Redwitz.
Unbedingt mal reinschauen in youtube helmut baer sagen-legenden-
bräuche, via mala und
youtube Oskar von Redwitz

im Januar 2022, Gerhard Obenauf
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Grundschule Lichtenau
Schuleinschreibung
Die Schuleinschreibung der Grundschule Lichtenau ist für den 
Dienstag, 22. März 2022
geplant. Schulpfl ichtig ist jedes Kind, das am 30.09.2022 sechs Jahre 
alt sein wird – also spätestens am 30.09.2016 geboren wurde. 

Einschulungskorridor
Kinder, die im Zeitraum von Juli bis zum September 2022 (Geburtsda-
tum 01.07.2016 - 30.09.2016) sechs Jahre alt werden, können nach 
Beratung und Empfehlung durch die Schule eingeschult werden oder 
aber nach schriftlicher Entscheidung durch die Erziehungsberechtigten 
für das darauff olgende Schuljahr zurückgestellt werden. Diese Erklä-
rung muss bis spätestens 11. April 2022 bei der Schule eingehen. 
Eine Pfl icht zur Schuleinschreibung besteht in diesem Fall trotz-
dem!

Die Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2022 bis einschließlich 31.12.2022 
sechs Jahre alt sein werden, können von den Erziehungsberechtigten 
zur Aufnahme in die Grundschule angemeldet werden, wenn aufgrund 
ihrer körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung zu erwarten ist, 
dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können. 
Es können auch die Kinder angemeldet werden, die in der Zeit ab 
01.01.2017 geboren sind. Hierfür ist ein schulpsychologisches Gut-
achten notwendig.

Zur Schulanmeldung wird die Abstammungsurkunde (Geburtsurkunde) 
oder das Stammbuch der Familie benötigt. Außerdem muss der Impf-
pass vorgelegt werden, um die Masern-Schutzimpfung Ihres Kindes 
nachzuweisen. Wegen der Corona-Pandemie entfi elen die ansonsten 
üblichen Schuleingangsuntersuchungen in den Kindergärten durch 
das Gesundheitsamt, auf einen Nachweis wird daher verzichtet. 

Ergänzende Hinweise:
Da zum momentanen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie sich die 
Pandemie bis März entwickelt, kann noch kein genauer Ablauf der 
Schuleinschreibung bekannt gegeben werden. Die Erziehungsberech-
tigten werden zu gegebener Zeit über die Schule direkt informiert.

Der übliche Elternabend, in welchem über Schulreife sowie rechtliche 
und praktische Einzelheiten des Schuleintritts informiert wird, muss 
leider aus bekanntem Grund entfallen. Über die Homepage der Grund-
schule 
www.grundschule-lichtenau.de/Einschulung
haben wir versucht, alles Wichtige für Sie zu hinterlegen. Falls es den-
noch Fragen gibt, melden Sie sich bitte in der Schule.

Anmeldungen für die Off ene Ganztagsschule sind jederzeit möglich 
– Infos dazu unter Tel. 09827/925247 bzw. ogs@grundschule-lichte-
nau.de oder direkt im Sekretariat der Grundschule, Tel. 09827/1793, 
sekretariat@grundschule-lichtenau.de

Die Schulleitung

Grund- und Mittelschule Neuendettelsau
Absage der Informationselternabende zum Besuch des M-Zweigs, 
des gebundenen Ganztags und des Regelzweigs an der Mittelschule 
Neuendettelsau
aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen müssen die geplan-
ten Informationselternabende zum 

- Besuch des M-Zweigs am Mittwoch, den 26.01.2022 um 19.00 Uhr
und 
- Besuch des gebundenen Ganztags und Regelzweigs am Mittwoch,
  den 09.02.2022  
leider entfallen. 
Wir hoff en zu einem späteren Zeitpunkt beide Veranstaltungen nach-
holen zu können. 
Alle wichtigen Informationen zu unserem Beschulungsangebot ab der 
5. Klasse Mittelschule können Sie den PowerPoint Präsentationen un-
serer Homepage entnehmen. 
Unsere Homepage fi nden Sie unter www.vs-neuendettelsau.de Bitte 
klicken Sie in der Menüleiste auf „Angebote der Mittelschule“.  
Hier werden wir Ihnen ab dem 01.02.2022 alle Informationen zu den 
geplanten Informationselternabenden zur Verfügung stellen. Unter 
dem Bereich „Formulare/Service“ fi nden Sie alle Anmeldeunterlagen 
zum Download oder zum Ausdrucken. 
Bei weitergehenden Fragen bitte ich Sie, mich gerne telefonisch, zu 
kontaktieren unter 09874/5196. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund!

Franziska Hruschka
Rin Grund- und Mittelschule Neuendettelsau

THERESIEN-GYMNASIUM ANSBACH
Tag der off enen Tür
Das Theresien-Gymnasium, Schreibmüllerstr. 10, 91522 Ansbach, 
Wirtschaftswissenschaftliches und Sozialwissenschaftliches Gymna-
sium mit bilingualem Zug und Einführungsklasse, veranstaltet einen 
„Tag der off enen Tür“ am Freitag, 11. März 2022, in der Zeit von 
14.30 bis 17.00 Uhr. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Wir 
führen in Kleingruppen durch unsere Räume und bieten Ihren Kindern 
ein kleines Begleitprogramm. Die Schulleitung steht zur Beratung zur 
Verfügung. Weiterhin informieren wir über unser erfolgreiches Projekt 
„Bläserklasse“, den off enen Ganztagszug und unsere Tablet-Klassen.
Bei Bedarf werden zusätzliche Termine angeboten werden. Bitte infor-
mieren Sie sich hierzu auf der Homepage der Schule.

Informationsveranstaltung - online
Freitag, 11.02.2022, 16:00 Uhr
Mittwoch, 16.02.2022, 17:00 Uhr
Donnerstag, 17.02.2022, 18:00 Uhr
Anmeldung über unsere Homepage!

Schulhausführungen 
Individuelle Schulhausführungen im März und April
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage!

Laurentius-Realschule Neuendettelsau
Tel.: +49 9874 8-6440
info@laurentius-realschule.de
www.laurentius-realschule.de

laurentius-realschule

JETZT INFORMIEREN!
Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich

NIEDERLASSUNG ANSBACH
Akazienstraße 25

91522 Ansbach
Tel. 0981 9392791-0

www.sozialagentur-nw.de

24h Betreuung zu Hause
aus Osteuropa
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Platen – Gymnasium Ansbach
Einladung zum Tag der off enen Tür
Samstag, 19. März 2022, von 10:00 bis 13:00 Uhr. 
Alle Interessierten, insbesondere Kinder, die an das Gymnasium 
übertreten wollen, und ihre Eltern sind herzlich dazu eingeladen, sich 
bei einem Rundgang durch die Schule über die vielfältigen Angebote 
unserer Fachbereiche zu informieren. Schulleitung, Lehrerkollegium, 
Elternbeirat und Schülermitverantwortung freuen sich auf Ihren Be-
such und stehen für Gespräche und Fragen zur Verfügung.  
Sofern der Tag der off enen Tür pandemie-bedingt nicht stattfi nden 
kann, sind alle Interessierten dazu eingeladen, unsere Homepage 
zu besuchen. Unter www.platen-gymnasium.de informieren wir 
zum Übertritt an das Platen-Gymnasium sowie über die vielfältigen 
Angebote und unser schulisches Leben.  Für eventuelle Fragen 
steht die Schulverwaltung gerne auch telefonisch oder per E-Mail 
(PlatenGymnasium@t-online.de) zur Verfügung. 
Jochen Heldmann, Direktor 

Gymnasium Carolinum Ansbach
Tag der off enen Tür und Informationen zum Übertrieb
Das Gymnasium Carolinum Ansbach (Reuterstr. 9, 91522 Ansbach) 
stellt die wichtigsten Informationen zum Übertritt, zu unserem Tag 
der off enen Tür am 12.03.2022 und zur Anforderung von Informa-
tionsmaterial auf der Homepage www.gymnasium-carolinum.de zur 
Verfügung.
Das Gymnasium Carolinum Ansbach vereint unter seinem Dach drei 
gymnasiale Zweige. Das musische Gymnasium beginnt bereits mit der 5. 
Jahrgangsstufe. Die humanistische und (neu)sprachliche Ausbildungs-
richtung kann ab der 8. Jahrgangsstufe gewählt werden. Die Aufteilung 
in unterschiedliche Zweige endet nach dem Abschluss der 11. Klasse.

Mehr Zeit für Kinder 
in der 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ansprechpartner: Karin Eder, Tanja Wolff Ansprechpartner: Karin Eder, Tanja
Tel.: 09827/925247 

ogs@grundschule-lichtenau.de 

Welche  
Chancen und Möglichkeiten bietet Chancen und Möglichkeiten bietet 

die offene Ganztagsschule?  
 

Mehr Zeit für Kinder  
 

das ist das Motto unserer Schule, die 
den differenzierten Bedürfnissen und 
Förderbedarfen der Kinder gerecht 

wird. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Die offene Ganztagsschule bietet in 
einem pädagogischen Gesamtkonzept 
Bildung, Erziehung und Betreuung. Erziehung und 

 
 

Den Anmeldevertrag erhalten Sie in der 
Schule, auf Anfrage per Mail oder im 
Downloadbereich unserer Homepage 

www.Grundschule-Lichtenau.de. 
Anmeldeschluss ist der 08.April. 

    Wie ist die offene ie ist die offene 
Ganztagsschule organisiert? 

 

 Die offene Ganztagsschule ist ein vom 
Kultusministerium finanziertes 
Betreuungsangebot und für Sie kostenfrei 

 Kurzgruppe:                
Montag bis Freitag von Unterrichtsende 
bis 14.00 Uhr 

      Langgruppe:  
      Montag bis Donnerstag bis 16.00 Uhr 

 An zwei bis fünf Tagen buchbar 

 Kurz- und Langgruppe kann kombiniert 
werden, jeweils mindestens 2 Tage 

 Warmes Mittagessen über Kitafino 
buchbar für 2,80 € täglich 

 Ferienbetreuung ab 6 Teilnehmern 
 

Mittagessen  
13.00 Uhr — 13.30 Uhr 

 

Mittagspause  
13.30 Uhr — 14.00 Uhr 

 

Hausaufgabenbetreuung 
11.15  Uhr — 13.00 Uhr 
14.00 Uhr — 15.30 Uhr 
 

Bildungs- und Freizeitangebote 
11.15  Uhr — 13.00 Uhr 
15.00 Uhr — 16.00 Uhr 

Spielen mit Freunden Bewegung, Spiel 
     und Sport 

 
Hilfe bei Hausaufgaben 

oder 
Lernschwierigkeiten 

musisch-
kreative 

Angebote 

 
Bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 

Mehr Zeit zum 
Lernen 

Off ene Ganztagsschule Lichtenau

Die Schülerinnen und Schüler können mit Englisch oder Latein als 
erster Fremdsprache beginnen.
Gez. Dr. Petrus Müller, Schulleiter 

Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium Windsbach
Absage des Infoabends 
Der für den 20. Januar geplante Informationsabend zum Übertritt an 
das Joh ann-Sebastian-Bach-Gymnasium in Windsbach für die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler der vierten Jahrgangsstufe musste auf-
grund der momentanen Corona-Situation entfallen. Die Schulleitung 
hoff t, dass der Informationsabend zu einem späteren Zeitpunkt – even-
tuell im März – nachgeholt werden kann. Informationen fi nden Sie auf 
der Homepage www.jsbg.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“ – Weg-
weiser Übertritt.  Dort wird auch ein neuer Termin bekanntgegeben.
Wir bitten um Ihr Verständnis und wünschen noch nachträglich für das 
neue Jahr Gesundheit und Glück.

Gez. Barbara Veeh-Drexler, OStDin

FOSBOS Ansbach
EINLADUNG ZUM DIGITALEN TAG DER OFFENEN TÜR  
INFORMATIONEN ÜBER DIE FACHOBERSCHULE UND DIE BE-
RUFSOBERSCHULE 
am Samstag, 12. Februar 2022 von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr  
Den Link zur Veranstaltung fi nden Sie auf der Homepage www.fosbos-
ansbach.de. Wir freuen uns auf Ihren virtuellen Besuch! 
Die Online-Anmeldung ist ab Montag, 31.01.2022 unter www.fosbos-
ansbach.de möglich.  
Kontakt: Berufl iche Oberschule Ansbach Pfarrstr. 21/23, Ansbach 
Tel. 0981 97223900  E-Mail: verwaltung@fosbosansbach.de
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Jugendzentrum Lichtenau 
Ab 10 Jahren

Öff nungszeiten:
Di: 17.00 – 21.00 Uhr
Mi: 17.00 – 21.00 Uhr
Fr: 17.00 – 22.00 Uhr

Weitere Aktionen siehe Aushang im JUZ 
oder unter „Veranstaltungen“
Leitung: Heike Rosenkranz   Tel.: 09827-240740  
juz-lichtenau@gmx.de

Bitte erkundigen Sie sich vor Ihrem Kurs über die aktuell 
gültigen Coronaregeln bei Ihrer Dozentin bzw. Ihrem Dozenten.

Kurse Februar 2022:

seit 13.01. H31421W Hatha-Yoga - TN m. Erf.
18.30 Uhr Grundschule Lichtenau
seit 13.01. H31422W HathaYoga - TN m. Erf
20.15 Uhr Grundschule Lichtenau
10.02. H23423H Hits mit Hack
19.00 Uhr Küche – Grundschule Lichtenau

Azubi zum Zimmerer gesucht 
Vorarbeiter ǀ Zimmerermeister ǀ 
Facharbeiter mit Berufserfahrung 

Stellen-
Anzeigen

seit 10.01. H42561W Wirbelsäulengymnastik
16.15 Uhr Turnalle – Rusam-Grundschule Sachsen b. Ansbach
seit 10.01. J10561W Aerobic Neueinst./Fortg.
19.00 Uhr Turnhalle – Rusam-Grundschule Sachsen b. Ansbach
seit 10.01. H43562W Pilates Fortg.
18.00 Uhr Turnhalle – Rusam-Grundschule Sachsen b. Ansbach
seit 13.01. H43561W Pilates Anfänger/Mittelstufe
17.30 Uhr Turnhalle – Rusam-Grundschule Sachsen b. Ansbach
12.02. F25421H Grundkurs Android-Smartphone/Tablet
13.00 Uhr vhs-Raum im UG – Rusam-Grundschule Sachsen b. 

Ansbach
19.02. F25422H Aufbaukurs 1 Android-Smartphone/

Tablet
13.00 Uhr vhs-Raum im UG – Rusam-Grundschule Sachsen b. 

Ansbach
26.02. F25423H Aufbaukurs 2 Android-Smartphone/

Tablet
13.00 Uhr vhs-Raum im UG – Rusam-Grundschule Sachsen b. 

Ansbach

Informationen erhalten Sie unter:
www.vhs-lkr-ansbach.de
Tel: 0981-468-6111
kontakt@vhs-lkr-ansbach.de

Anmeldungen sind auch über das Internet möglich:
www.sachsen-b-ansbach.de/vhs
www.markt-lichtenau.de/Bildung/vhs (aktuelle Kurse -> Programm)

Am 14.2.
ist Valentinstag
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Eine Gruppe – viele Möglichkeiten. 

STARTE DEINE AUSBILDUNG 
BEI UNS! 
Die Eberhardt Gruppe bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ob  

handwerklich, technisch oder kaufmännisch – bei uns bist du richtig! 

Bewirb dich jetzt und sichere dir deinen Ausbildungsplatz.  
 

Ausbildung als 

Konstruktionsmechaniker   
Fachrichtung Feinblechbau 
(m/w/d) 

Industriekaufmann 
(m/w/d) 

Fleischer 
(m/w/d) 

Koch  
(m/w/d) 

 

Du bist dir über deine beruf liche Zukunf t noch nicht im Klaren? Dann 
mach doch einfach ein einwöchiges Schnupperpraktikum bei uns und 

lerne deinen Traumberuf  hautnah kennen. 

 

Die Eberhardt Gruppe steht für Tradition und  

Innovation. In mehr als 50 Jahren haben wir 

uns vom familiengeführten Handwerksbetrieb 

zum Fertigungs- und Dienstleistungsunter-

nehmen entwickelt. Unsere Food Press 

Systems® sind führend in der Lebensmittel- 

branche weltweit. In der Edelstahl Manufaktur 

bringen wir Edelstahl mit modernster Laser-

technologie in Topform. Mit unserer Metzgerei 

sind wir nah dran am Kunden und erfahren 

Inspiration. 

Für unsere Innovationskraft wurden wir 2020 

vom Freistaat mit einem Award und einer 

Platzierung unter den Top 50-Betrieben in 

Bayern ausgezeichnet. Dieser Erfolg ist vor 

allem unseren rund 80 Mitarbeitern zu 

verdanken, die mit frischem Denken und 

tatkräftigem Handeln dazu beitragen, unsere 

Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. 

 
ÜBERZEUGT? 
Dann bewirb dich jetzt mit einer 
E-Mail oder ruf an: 

 bewerbungen@eberhardt-gmbh.de 

 +49 (0)98 27-3 54 

www.eberhardt-gmbh.de | www.eberhardt-esm.de 
www.eberhardt-edelstahldesign.de | www.der-eberhardt.de 

www.zum-eberhardt.de 

Eberhardt GmbH 
Eichendorffstr. 5 

D-91586 Lichtenau 

Tel.: +49 (0)98 27-3 54 
Fax: +49 (0)98 27-75 04 

Mail: eberhardt-gmbh@t-online.de 
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Kirchliche Nachrichten

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lichtenau

Sonntag, 06.02. – 4. So. v. d. Fastenzeit
10.00 Uhr          Gottesdienst - Pfr. Ebeling
11.15 Uhr          Taufe 

Sonntag, 13.02. – Septuagesimae 
10.00 Uhr          Gottesdienst - Pfr. Ebeling
11.15 Uhr          Taufe

Sonntag, 20.02. – Sexagesimae
10.00 Uhr          Gottesdienst mit Abendmahl, Dekan i. R. Lechner

Sonntag, 27.02. – Quinquagesimae – Estomihi
10.00 Uhr          Gottesdienst - Prädikantin Götz

Sonntag, 06.03. – Invokavit
10.00 Uhr          Gottesdienst - Pfr. Ebeling

Wichtiger Hinweis für die Gottesdienste in der evangelischen 
Dreieinigkeitskirche Lichtenau:
Liebe Gottesdienstbesucher, sie sind herzlich willkommen zu den 
Gottesdiensten in der Dreieinigkeitskirche.
Sie benötigen für den Zutritt keinen Nachweis. Sie müssen nur 
Abstand halten, FFP2-Maske tragen und auf Handhygiene achten.
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur exakt auf den markierten 
oder zugewiesenen Plätzen mit Abstand sitzen.

Die aktuellen Termine finden sie auf https://www.evkili.de! Bitte 
beachten Sie auch die aktuelle Tagespresse!

Gottesdienste Unterrottmannsdorf

Sonntag, 06.02. - 4. So. v. d. Passionszeit
09.00 Uhr          Gottesdienst - Pfr. Dr. Hoenen 

Sonntag, 20.2. - Sexagesimae
09.00 Uhr          Gottesdienst - Pfr. i.R. Weiß

Sonntag, 06.03. – Invocavit
09.00 Uhr          Gottesdienst

Gottesdienste Immeldorf

Sonntag, 06.02. – 4. So. v. Passionszeit
09.00 Uhr          Gottesdienst - Frank

Sonntag, 13.02. – Septuagesimä
09.00 Uhr          Gottesdienst – Pfr. Rühr

Sonntag, 20.02. – Sexagesimä
online                Online-Gottesdienst Pfr. Rühr

Sonntag, 27.02. – Estomihi
09.00 Uhr         Gottesdienst - Pfr. Rühr

Freitag, 04.03. - Weltgebetstag
19.00 Uhr         Gottesdienst - Team

Sonntag, 06.03. – Invokavit
09.00 Uhr         Gottesdienst – Pfr. Rühr

Kath. Pfarrei Sachsen-Lichtenau

Wir möchten Sie bitten, in den Gottesdiensten die FFP2-Masken 
wieder aufzulassen und nur in die Kirche zu kommen, wenn Sie sich 
wirklich gesund fühlen. 

Alle Termine unter Vorbehalt!
Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht was kommt und wie es 
mit Corona weiter geht. Bitte informieren Sie sich deshalb immer über 
kurzfristige Änderungen oder Absagen in der Gottesdienstordnung, 
den Aushängen an den Kirchen, oder im Internet: http://sachsen-lich-
tenau.bistum-eichstaett.de/gottesdienstordnung/

Ihre Pfarrei: 
Sachsen-Lichtenau, Badstraße 13 
91586 Lichtenau, Tel: 09827 / 2 66, Fax: 09827 / 2 46
E-Mail: sachsen-lichtenau@bistum-eichstaett.de

Donnerstag, 03.02. 
19.00 Uhr Lichtenau Pfarrheim: Kirchenchorprobe

Freitag, 04.02. 
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Samstag, 05.02.
19.00 Uhr Lichtenau: Nacht der Lichter mit Anbetung

Sonntag, 06.02.
08.30 Uhr
10.00 Uhr
15.00 Uhr

Lichtenau: Hochamt
Sachsen: Hochamt
Lichtenau: Jugendtreff online

Montag, 07.02. 
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Mittwoch, 08.02.
17.30 Uhr
18.00 Uhr

Lichtenau: Rosenkranz
Lichtenau: Hl. Messe

Donnerstag, 10.02. 
19.00 Uhr Lichtenau Pfarrheim: Kirchenchorprobe

Freitag, 11.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Samstag, 12.02.
10.00 Uhr N’dau: Firmlingsgottesdienst für alle Gruppen

Sonntag, 13.02.
08.30 Uhr
10.00 Uhr

Sachsen: Hochamt
Lichtenau: Hochamt

Montag, 14.02.
15.30 Uhr Lichtenau: Hl. Messe im Seniorenheim

Mittwoch, 16.02.
17.30 Uhr
18.00 Uhr

Lichtenau: Rosenkranz 
Lichtenau: Hl. Messe

Donnerstag, 17.02.
19.00 Uhr Lichtenau: Kirchenchorprobe

Freitag, 18.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Sonntag, 20.02.
08.30 Uhr
10.00 Uhr
11.30 Uhr

Lichtenau: Hochamt
Sachsen: Hochamt
Lichtenau: Hl. Messe in polnischer Sprache

Montag, 21.02. 
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Mitwoch, 23.02. 
17.30 Uhr
18.00 Uhr

Lichtenau: Rosenkranz
Lichenau: Hl. Messe r

Freitag, 25.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Sonntag, 27.02.
08.30 Uhr
11.00 Uhr

Sachsen: Hochamt
Lichtenau: Hochamt

Montag, 28.02.
18.00 Uhr Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung

Mittwoch, 02.03. - 
Aschermittwoch
19.00 Uhr

Sachsen: Hl. Messe mit Austeilung des Aschen-
kreuzes

Freitag, 04.03.
18.00 Uhr
19.00 Uhr

Lichtenau: Hl. Messe, anschl. Anbetung
Sachsen: Ev. Kirche: Weltgebetstag der Frauen

Sonntag, 06.03.
08.30 Uhr
10.00 Uhr
15.00 Uhr

Lichtenau: Hochamt
Sachsen: Hochamt
Lichtenau: Jugendtreff online
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Diakonieverein Lichtenau e.V.

Bitte beachten Sie für kurzfristig stattfi ndende Veranstal-
tungen die Tagespresse.
Kurzfristige Änderungen sind leider nicht ausgeschlos-
sen, diese fi nden Sie ebenfalls in der Tagespresse.
Bitte beachten Sie die aktuellen Corona – Regeln.

Bei Fragen können Sie sich gerne an Frau Haspel 
unter Tel.: 09827-845 wenden.

Handballabteilung 
TSV Lichtenau 1910 e.V.
Schulkinder aufgepasst - Wir suchen euch!

Wir sind: Die Handballabteilung 
 des TSV Lichtenau
Wir suchen: Mädchen und Buben der Jahrgänge 2011 und 2012
Was bieten wir: Spiel, Spaß, Bewegung, neue Freunde und die Chan-

ce ein „Handballstar“ zu werden
Wo: Schulturnhalle Lichtenau
Wann: Dienstag von 16.00-17.30 Uhr

Traut euch und bringt eure Kumpels mit - unser Trainer Sven freut sich. 
Bei Fragen ruft ihn ruhig an: 016097052264
Also, worauf noch warten?
Wir sehen uns in der Halle in Lichtenau

K ulturburg Lichtenau e.V. 
informiert
Eigentlich wollten wir, nach nunmehr zweijähriger 
Pause, am Rosenmontag, 28. Feb. 2022, unser 
Kulturprogramm mit Holger Paetz und seinem Pro-
gramm „Fürchtet Euch! – 
Die Buß- und Fastenpredigt des Pater Paetz“ neu 
starten, aber die Pandemie 
hat uns weiter fest im Griff . 
Kulturveranstaltungen unter 
den gegebenen Bedingun-
gen sind bis auf weiteres 
nur schwer möglich. Wir ha-
ben uns deshalb schweren 
Herzens entschlossen, die 
Veranstaltung auf 2023 zu 
verschieben.

Als Beilage dieses Amts-
blatts erhalten sie das Pro-
grammheft des Kulturburg 
Lichtenau e.V. mit dem Jah-
resprogramm 2022. Wir ver-
suchen es aber weiter. 
Das nächste Mal am 22. Mai 
mit einem Klassikkonzert 
und am 29. Mai mit unserem 
Frühschoppenkonzert.

Wie sie sehen ist kulturelles Leben in Lichtenau noch nicht ganz ver-
schwunden.

Halten Sie durch, Ihre Geduld wird belohnt werden.

Foto: Kulturburg

www.markt-lichtenau.de
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Do. 03.02. Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 2 40 12 25
Fr. 04.02. Burg-Apotheke, Ansbacher Str. 31, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 92 74 44
Sa. 05.02. GINKGO Apotheke, Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 7 06 05 06

So. 06.02. Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach Tel.: 09872 / 9 52 88 44

Mo. 07.02. Anthemis Apotheke, Rettistr. 3, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 48 75 79 80

Di. 08.02. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 3 72

Mi. 09.02. Münster-Apotheke, Am Postberg 13, 91560 Heilsbronn Tel.: 09872 / 81 22

Do. 10.02. Markgrafen-Apotheke, Nürnberger Str. 34, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 22 54

Fr. 11.02. Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18, 91639 Wolframs-Eschenbach Tel.: 09875 / 2 91

Sa. 12.02. Laurentius-Apotheke OHG, Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau Tel.: 09874 / 6 78 20

So. 13.02. Löhe-Apotheke, Bahnhofstr. 7/9, 91564 Neuendettelsau Tel.: 09874 / 6 82 00

Mo. 14.02. Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 2 40 12 25

Di. 15.02. Burg-Apotheke, Ansbacher Str. 31, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 92 74 44
Mi. 16.02. GINKGO Apotheke, Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 7 06 05 06

Do. 17.02. Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach Tel.: 09872 / 9 52 88 44

Fr. 18.02. Hof- und Rats-Apotheke, Martin-Luther-Platz 1, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 22 03

Sa. 19.02. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 3 72

So. 20.02. Münster-Apotheke, Am Postberg 13, 91560 Heilsbronn Tel.: 09872 / 81 22

Mo. 21.02. Maximilians-Apotheke, Maximilianstr. 7, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 25 47

Di. 22.02. Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18, 91639 Wolframs-Eschenbach Tel.: 09875 / 2 91

Mi. 23.02. Laurentius-Apotheke OHG, Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau Tel.: 09874 / 6 78 20

Do. 24.02. Löhe-Apotheke, Bahnhofstr. 7/9, 91564 Neuendettelsau Tel.: 09874 / 6 82 00

Fr. 25.02. Neue Apotheke Lichtenau, Ansbacher Straße 3a, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 2 40 12 25
Sa. 26.02. Burg-Apotheke, Ansbacher Str. 31, 91586 Lichtenau Tel.: 09827 / 92 74 44
So. 27.02. GINKGO Apotheke, Heinrich-Brandt-Str. 25, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 7 06 05 06

Mo. 28.02. Praeventicus-Apotheke, Altendettelsauer Str. 3, 91580 Petersaurach Tel.: 09872 / 9 52 88 44

Di. 01.03. Medicon-Apotheke, Platenstr. 28, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 20 30

Mi. 02.03. Stadt-Apotheke, Hauptstr. 24, 91575 Windsbach Tel.: 09871 / 3 72

Do. 03.03. Fontana-Apotheke, Fürther Str. 29, 91560 Heilsbronn Tel.: 09872 / 9 57 27 20

Fr. 04.03. Weinberg-Apotheke, Eichendorffstr. 1, 91522 Ansbach Tel.: 0981 / 48 88 00

Sa. 05.03. Weigel-Apotheke, Richard-Wagner-Str. 18, 91639 Wolframs-Eschenbach Tel.: 09875 / 2 91

So. 06.03. Laurentius-Apotheke OHG, Johann-Flierl-Str. 35, 91564 Neuendettelsau Tel.: 09874 / 6 78 20

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117, Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr: 112, Polizei: 110

Maulwurfsgruppe (für Kinder ab 4 Jahren): 
Wir treffen uns weiterhin immer dienstags von 15.30-17.00 Uhr, auf-
grund der Coronalage nur im Freien. Denkt bitte deshalb an warme, 
witterungsgerechte Kleidung. Bei Regen und in den Ferien entfallen 
unsere Treffen.
Wir freuen uns auf Euch Petra und Maxi

Der Gartenhäcksler und Vertikutierer kann bei Charly Eberhardt 
(Tel.: 4861) ausgeliehen werden. Dies wird kontaktlos stattfinden.

Bleiben Sie gesund!
Liane Eberhardt und ihr Team

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient
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Freiwillige Feuerwehr Immeldorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am 11.03.2022 um 19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Immeldorf

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Protokoll von 2021
3. Bericht des 1. Vorstandes
4. Bericht des Kommandanten
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der 
7. Vorstandschaft
8. Grußworte
9. Wünsche, Anträge und Sonstiges

Ich bitte darum, dass alle in Uniform erscheinen!

Ich hoff e auf zahlreiche Teilnahme und verbleibe mit kameradschaft-
lichem Gruß

Alexander Klass
1.Vorstand

Bündnis 90/Die Grünen 
Ortsverband Lichtenau/Sachsen
Futter-Tassen für Vögel

Februar 2022
Freitag, 04.02.2022                     21. Spieltag
Heimspiel: 1. FCN – FC Ingolstadt 04, um 18:30 Uhr, im „Max-Mor-
lock-Stadion“, in Nbg. Wir werden das Spiel, im Fernsehen, auf dem 
Bezahlsender „sky“, in der Gemeinschaft, bei unserem neuen Pächter 
des Sportheimes des TSV 1910 Lichtenau e. V., Windsbacher Str., in 
Lichtenau ansehen. Es sind die Hygienevorschriften einzuhalten. Bitte 
pünktlich erscheinen, wegen dem vorhandenen Platzangebot.

Samstag, 12.02.2022                  22. Spieltag
Auswärtsspiel: Karlsruher SC – 1. FCN, um 13:30 Uhr, im Stadion, 
„BBB-Bank Wildpark“, in Karlsruhe. Wir sehen uns das Spiel, im 
Fernsehen, auf dem Bezahlsender „sky“, in der Gemeinschaft, im 
Sportheim des TSV 1910 Lichtenau e. V., an. Es sind die Hygienevor-
schriften einzuhalten. Bitte pünktlich erscheinen, wegen dem vorhan-
denen Platzangebot.

Samstag, 19.02.2022                   23. Spieltag
Heimspiel: 1. FCN – SSV Jahn Regensburg, um 20:30 Uhr, im „Max-
Morlock-Stadion“, in Nbg. Das Spiel, wird aller Voraussicht, OHNE Zu-
schauer stattfi nden, somit sehen wir uns das Spiel, im Fernsehen, auf 
dem Bezahlsender „sky“, im Sportheim des TSV 1910 Lichtenau e. V, 
in der Gemeinschaft an. Es sind die Hygienevorschriften einzuhalten. 
Bitte pünktlich erscheinen, wegen dem vorhandenen Platzangebot.

Samstag, 26.02.2022                   24. Spieltag
Auswärtsspiel: FC Hansa Rostock – 1. FCN, um 13:30 Uhr, im „Ost-
seestadion“, in Rostock. Es fährt kein Fan-Bus. Wir sehen uns das 
Spiel, im Fernsehen auf dem Bezahlsender „sky“, im TSV Sportheim, 
Windsbacher Str., an. Es sind die Hygienevorschriften einzuhalten. 
Bitte pünktlich erscheinen, wegen dem vorhandenen Platzangebot.

März 2022
Samstag, 05.03.2022                   25. Spieltag 
Heimspiel: 1. FCN – Hamburger SV, um 20:30 Uhr, im „Max-Morlock-
Stadion“, in Nbg. Wie hier die Situation ist, ob zu diesem Zeitpunkt, 
wieder Zuschauer zugelassen sind, können wir heute (10.01.2022), 
noch nicht sagen, hier müssen wir die weitere Entwicklung, von der 
Corona-Pandemie (COVID-19). Bitte beachten!

Sonntag, 13.03.2022                    26. Spieltag
Auswärtsspiel: Hannover 96 – 1. FCN, um 13:30 Uhr, in der „HDI-
Arena“, in Hannover, aller Voraussicht, OHNE Gäste-Fans. Wir werden 

Ca. 60 Futter-Tassen für Vögel hatten die 
Frauen des Ortsverbands Lichtenau/Sach-
sen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für den 
Weihnachtsmarkt in Lichtenau vorbereitet. 
Dann kam die Absage des Marktes. Wohin 
mit all den Tassen? 
Kurzentschlossen packte Gisela Strößner 
alles in den Koff erraum, stellte sich an den 
Parkplatz der Sparkasse in Lichtenau und 
bot die Tassen den vorbeikommenden Pas-
santen gegen eine Spende für den Kindergarten an. 
Das Interesse war groß. Innerhalb kurzer Zeit war der Koff erraum leer 
und die Spendenbox voll. 
Ganze 180 Euro konnten deshalb noch vor Weihnachten an den Kin-
dergarten Lichtenau übergeben werden.

Anpacken beim Artenschutz
Gemeinsam mit dem Bund Naturschutz organisieren wir Grüne die 
Aktion zur Krötenwanderung und wollen an drei Schutzzäunen in Lich-
tenau und Sachsen möglichst viele Amphibien vor dem Überfahren 
bewahren. Beginn der Aktion ist witterungsbedingt im Februar oder 
frühen März. 
Wer mithelfen möchte kann sich gerne bei uns melden: 
Telefon/Whats App: 0175 / 9238455
E-Mail: manfred.eschenbacher@gruene-ansbach.de

Gewerbeverband 
Lichtenau-Sachsen e.V.
Einladung zur 
Jahreshauptversammlung 2022
Im Namen der Vorstandschaft sind alle Mitglieder 
zu der Jahreshauptversammlung vom Gewerbe-
verband Lichtenau – Sachsen e.V. eingeladen. 

Die Versammlung fi ndet am Samstag, den 12. März 2022 ab 
19.00 Uhr im Gasthaus Zum Eberhardt in Lichtenau statt.

Tagesordnung:
1.)  Begrüßung und Eröff nung der JHV
2.)  Tätigkeitsbericht und Rückblick
3.)  Kassenbericht
4.)  Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
 Pause / Abendessen
5.)  Wahl der Vorstandschaft
6.)  Vorschlag / Anpassung der Satzung
6.)  Vorschau 2022
7.)  Wünsche und Anträge

Norbert Häßlein
Vorstand GvLiSa

Lichtenau - Sachsen 1986 e. V.

1. FCN-Fan-Club

1. Vorstand, Günther Huber, Haidweg 7, 91586 Lichtenau
Homepage: www.lichtenau-sachsen.net - E-Mail: huber-fcn@t-online.de

Foto: Gisela Strößner
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das Spiel im Fernsehen, auf dem Bezahlsender „sky“, im TSV Sport-
heim, Windsbacher Str., in der Gemeinschaft, anschauen. Es sind die 
Hygienevorschriften einzuhalten. Bitte pünktlich erscheinen, wegen 
dem vorhandenen Platzangebot.

Sonntag, 20.03.2022                    27. Spieltag  
Heimspiel: 1. FCN – SG Dynamo Dresden, um 13:30 Uhr, im „Max-
Morlock-Stadion“, in Nbg. Ob Zuschauer zugelassen sind, können wir 
zum heutigen Zeitpunkt (10.01.2022), noch nicht sagen, hier müssen 
wir die weitere Entwicklung abwarten, ansonsten sehen wir uns das 
Spiel im Fernsehen auf dem Bezahlsender „sky“, in der Gemeinschaft, 
im TSV Sportheim, Windsbacher Str., in Lichtenau, bei unserem „neu-
en Pächter“, an. Es sind die Hygienevorschriften einzuhalten. Bitte 
pünktlich erscheinen, wegen dem vorhandenen Platzangebot.

Bis hierher, wurde von der „DFL“, bereits terminiert !

Die Vorstandschaft

Regionalbudget 2021 
Ein Erfolgsmodell für die Region. 17 Kleinprojekte durch das Regio-
nalbudget 2021 gefördert. Fördergelder in Höhe von 85.000 Euro aus-
gezahlt. Bei der zweiten Auflage des Regionalbudgets konnten letztes 
Jahr 17 Kleinprojekte durch das Regionalbudget gefördert werden. 
Die Förderung setzt sich zu 90 Prozent aus Mitteln des Bayerischen 
Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wie zu 
10 Prozent aus Mitteln der Kommunalen Allianz Kernfranken zusam-
men. Insgesamt kamen so über 85.000 Euro für Kleinprojekte in die 
Region. 

Gefördert wurden Projekte mit einem Netto-Umfang von 500 bis 
20.000 Euro, die alle dieses Jahr fertig gestellt wurden. Dabei konn-
ten die Antragsteller durch eine Förderung von bis zu 80 Prozent und 
bis maximal 10.000 Euro profitieren. Die Kleinprojekte sollen dabei 
einen Nutzen für die Region sowie Ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben. Auch Projekte mit nachhaltigen, energiesparenden oder 
umweltschützenden Themen konnten unterstützt werden.

Ausruhen mit geschichtlicher Bildung wurde in Lichtenau gefördert. 
Eine Sitzgruppe, die zum Verweilen einlädt, wurde zusammen mit 
einer Infotafel zur Prinz-Luitpold Anlage von 1911 von der Marktge-
meinde installiert.
Natur hautnah erleben können seit dem Sommer Kinder in Lichte-
nauer Ortsteil Herpersdorf. Die alte, marode Brücke wurde durch 
eine neue Holzbogenbrücke ersetzt und ein Zugang zum Bachlauf 
geschaffen. 

Seit letztem Jahr konnte auch die Kommunale Allianz selbst ein 
Projekt einbringen. Zusammen mit einem Photographen und einem 
Filmteam wurden Testimonialbilder und ein kleiner Imagefilm für die 
Region gedreht. Die Bereiche Radfahren, Wandern und Genuss in 
Kernfranken waren hier im Fokus.

Aufruf Regionalbudget 2022
Die Kommunale Allianz Kernfranken zeigt sich froh über die Mög-lich-
keit, mit dem Regionalbudget viele interessante und wertvolle Pro-
jekte im ganzen Allianzgebiet unterstützen zu können. „Die Förder-
gelder kommen dort an, wo sie wirklich etwas bewegen und manche 
Projekte wären ohne die finanzielle Unterstützung so wohl nie umge-
setzt worden,“ betont der Vorsitzende Kernfrankens, 1. Bürgermeister 
der Gemeinde Sachsen b. Ansbach, Bernd Meyer. „Wir danken allen 
Projektbetreibern für ihr Engagement um die Region und freuen uns, 
dass das Regionalbudget 2022 in die dritte Runde geht. Wir sind ge-
spannt, welche Kleinprojekte bei uns bis zum 15. Februar 2022 ein-
gereicht werden.“

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Initiativen können 
einen Förderantrag direkt bei der Kommunalen Allianz Kernfranken 
einreichen. Alle Informationen zum Regionalbudget 2022 sind auf 
www.kernfranken.eu einsehbar. Bei Fragen hierzu steht das Umset-
zungsmanagement Kernfranken telefonisch unter 09827 922021 oder 
per E-Mail (patrick.steger@kernfranken.eu) zur Verfügung. www.markt-lichtenau.de
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